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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1984

Norm

AKHB idF BGBl 1980/605 Art6 Abs2 lita

KFG 1967 §45 Abs1

Rechtssatz

Dient eine Fahrt mit einem Kraftfahrzeug auf einer Straße mit ö:entlichem Verkehr zwar zunächst einem der im § 45

Abs 1 KFG angeführten Zwecke, erfährt in der Folge aber der funktionelle Zusammenhang des Verhaltens des Lenkers

mit einem dieser Zwecke eine Unterbrechung, die nicht durch eine innerhalb angemessener Zeit vorgenommene

Befriedigung von sich täglich einstellenden Lebensbedürfnissen bedingt ist und wird das betre:ende Fahrzeug

gleichwohl noch auf der Straße mit ö:entlichem Verkehr verwendet, so liegt insoweit, weil durch die in § 45 Abs 1 KFG

vorgesehenen Begriffsmerkmale nicht mehr gedeckt, keine Probefahrt mehr vor.
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